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Europäischer Sozialfonds

Es kann losgehen!

Von Andreas Bartels
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Die neue Förderperiode des Europäischen 
Strukturfonds läuft von 2014 bis 2020. Trotz großer 
Einschnitte können auch soziale Organisationen und 
Unternehmen der Sozialwirtschaft in Deutschland 
wieder von dem Geld aus Brüssel profitieren.

Viele in Europa haben lange darauf ge­
wartet, dass die Verhandlungen zwischen 
Parlament, Rat und Kommission  zu den 
Strukturfonds der Europäischen Union 
und zum Mittelfristigen Finanzrahmen 
endlich zum erfolgreichen Abschluss 
kommen. Nach zahlreichen »Trilogsit­
zungen« in Brüssel sind der Mittelfristige 
Finanzrahmen und die Verordnungen zu 
den EU-Strukturfonds am 19. November 
2013 im Europäischen Parlament und am 
2. Dezember 2013 im Rat verabschiedet 
worden.

Nun kann an der Umsetzung der 
Strukturfonds in den Mitgliedsstaaten 
gearbeitet werden, die zunächst vorsieht, 
dass mit der Europäischen Kommission 
eine Partnerschaftsvereinbarung und 
darauf aufbauend die Operationellen 
Programme eingereicht, geprüft und 
genehmigt werden, bevor die darin ein­
gebetteten Programme des Europäischen 
Sozialfonds (ESF) für die neue Förderpe­
riode 2014 bis 2020 beginnen können.

Wie alles begann

Ein weiter Weg liegt zwischen der Ver­
abschiedung der Strukturfonds und 
dem Mittelfristigen Finanzrahmen! Im 
Oktober 2010 legte die Europäische 
Kommission die »EU 2020-Strategie« 
vor, welche die gescheiterte Lissabon-
Strategie, die die Europäische Union 
bis 2010 zum wettbewerbsfähigsten 
und dynamischsten wissensgestützten 
Wirtschaftsraum der Welt machen sollte, 
ablöst und für das nächste Jahrzehnt die 
Wachstumsstrategie der Europäischen 
Union darstellt.

Durch die – auch vom Europäischen 
Parlament und vom Europäischen Rat un­
terstützte – Strategie sollen bis 2020 u. a. 
folgende sozialpolitischen Ziele erreicht 
werden: Beschäftigung fördern, Bildungs­
niveau verbessern, soziale Eingliederung 
vor allem durch Armutsbekämpfung för­
dern. Zu den EU-weiten Zielvorgaben 
hat ein jedes Mitgliedsland im Rahmen 
seines Nationalen Reformprogrammes 
seine Beiträge dazu einzubringen.

Deutschland hat sich dementspre­
chend zu nationalen Indikatoren bei den 
sozialpolitischen Zielen verpflichtet, die 
zum Teil wenig ambitioniert sind (z. B. 
bei der Senkung der Anzahl der Personen 
in Armut) und zum Teil bereits erreicht 
wurden, bevor die neue Förderperiode 
der Strukturfonds überhaupt beginnt. 
Die neue Förderphase soll sich stärker 
an den strategischen Zielen der »EU 
2020-Strategie« ausrichten und somit 
eine stärkere Verpflichtung zu vorher 
festgelegten Ergebnissen eingehen.

Ein Jahr später im Oktober 2011 
veröffentlichte die Europäische Kom­
mission das Verordnungspaket für die 
Strukturfonds. Diese wurden zur wei­
teren Erörterung und Bescheidung an 
das Europäische Parlament und den Rat 
überwiesen. Die wesentlichen Ergebnisse 
aus den Trilogverhandlungen:

■■ Alle Strukturfonds berücksichtigen 
die horizontalen Prinzipien: Gleich­
stellung der Geschlechter, Nichtdis­
kriminierung, Nachhaltigkeit.

■■ Das Partnerschaftsprinzip konnte 
nachhaltig gestärkt werden: Kommu­
nen, Wirtschafts- und Sozialpartner 
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und die Vertreter der Zivilgesellschaft 
sind an der Planung, Umsetzung und 
Evaluierung der Strukturfonds zu be­
teiligen und nehmen gleichberechtigt 
an den Begleitausschüssen teil. Erst­
mals gibt es in der Verordnung Min­
deststandards für die Beteiligung der 
Partner und ein verbindliches Hand­
buch für gute demokratische Praxis.

■■ Elf thematische Ziele sind für alle 
Strukturfonds vorgegeben. Für den 
Europäischen Sozialfonds hat man 
sich auf die folgenden drei Ziele ver­
ständigt: (8) Förderung von nachhal­
tiger und qualitativer Beschäftigung 
und Unterstützung der Mobilität der 
Arbeitskräfte (9) Förderung der sozi­
alen Eingliederung und Bekämpfung 
der Armut und Diskriminierung (10) 
Investitionen in Bildung, Training ein­
schließlich Ausbildung, Kompetenzen 
und lebenslanges Lernen.

■■ Europäisches Parlament und Eu­
ropäischer Rat haben sich auf den 
Mittelfristigen Finanzrahmen für 
die Jahre 2014 bis 2020 verständigt. 
Demnach stehen für die Kohäsions­
politik insgesamt 325,25 Milliarden 
Euro zur Verfügung. Davon können 
23,1 Prozent (also 75,13 Milliarden 
Euro) europaweit für den Europäi­
schen Sozialfonds eingesetzt werden. 
20 Prozent davon sind verpflichtend 
für das thematische Ziel Armutsbe­
kämpfung vorzusehen.

■■ Für Deutschland ergibt sich daraus 
folgendes Finanztableau: Aufgrund 
der positiven Wirtschaftsentwicklung 

und des insgesamt gekürzten Mittel­
fristigen Finanzrahmen stehen ca. 35 
Prozent weniger Mittel aus den Struk­
turfonds zur Verfügung. Von den ins­
gesamt 17,15 Milliarden Euro sind 
5,66 Milliarden Euro für den Europäi­
schen Sozialfonds vorgesehen. Für das 
Operationelle Programm des Bundes 
sind dies 2,46 Milliarden Euro.

Die neue Förderperiode 
in Deutschland

Aufgrund der deutlich weniger zur Verfü­
gung stehenden Mittel für die Struktur­
fonds in Deutschland und der strategischen 

Ausrichtung auf die »EU Strategie 2020« 
sind umfassende Konsultationsprozesse 
(unter Einbezug der Partner) durchgeführt 
worden, mit dem Ziel, die zur Verfügung 
stehenden Mittel zu konzentrieren. Parallel 
dazu haben Kohärenzgespräche zwischen 
dem Bund und den Ländern stattgefun­
den, um künftig Doppelfinanzierungen 
von Programmen zu vermeiden. Beide Pro­
zesse konnten erfolgreich abgeschlossen 
worden, so dass nun die Vorbereitungen 
der Partnerschaftsvereinbarungen und der 
Operationellen Programme in die finale 
Phase gehen.

Im Ergebnis gibt es künftig anstatt 
bisher 61 ESF-Bundesprogramme, auf­
geteilt auf vier Ministerien, nur noch 27 
Programme, aufgeteilt auf fünf Ministe­
rien. Das Bundesumweltministerium ist 
als neuer Akteur dabei. Die Planungen 
für die neue Programmgeneration sind 
bereits weit vorangeschritten. Das Bun­
desministerium für Arbeit und Soziales 
plant neun ESF-Programme, davon zwei 
Partnerschaftsprogramme, und das Bun­
desministerium für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend hat sich auf sechs Pro­
grammschwerpunkte konzentriert. Alle 
Programme adressieren die genannten 
drei thematischen Ziele des Europäischen 
Sozialfonds.

Das neue Partnerschaftsprogramm 
in der Sozialwirtschaft

In guter Kooperation mit dem Bundes­
ministerium für Arbeit und Soziales hat 
sich die Bundesarbeitsgemeinschaft der 
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Freien Wohlfahrtspflege mit zwei Pro­
grammvorschlägen in die Diskussion 
um die Ausrichtung des Europäischer 
Sozialfonds 2014 bis 2020 eingebracht: 
einen Vorschlag für die Beschäftigten in 
der Sozialwirtschaft mit dem Schwer­
punkt Personal- und Organisations­
entwicklung zur Gestaltung des demo­
grafischen Wandels und ein weiterer 
zur Armutsbekämpfung, der sich auf 
gesellschaftliche und kulturelle Teilhabe 
und die Stärkung der eigenen Beschäf­
tigungsfähigkeit für stark benachtei­
ligte Personen (z. B. Wohnungslose), 
konzentriert.

Die Verhandlungen haben dazu ge­
führt, dass eine Partnerrichtlinie für 
die Wohlfahrtsverbände verfolgt wird, 
die eine konsequente Fortführung des 
Programms »rückenwind – Für die 
Beschäftigten in der Sozialwirtschaft« 
darstellt. Im Rahmen dieser Richtlinie 
sollen integrierte Vorhaben zur Personal- 
und Organisationsentwicklung in der 
Sozialwirtschaft in folgenden Bereichen 
gefördert werden:

A. Personalentwicklung zur Verbes­
serung der Anpassungs- und Beschäfti­
gungsfähigkeit:

■■ altersgerechte Personalentwicklung
■■ berufsbegleitende Qualifizierung, Be­

ratung und Coaching
■■ Maßnahmen zum Erhalt der Beschäf­

tigungsfähigkeit insbesondere älterer 
Arbeitnehmer/innen

■■ Einstiegs- und Anpassungsqualifizie­
rungen

■■ Personalgewinnung: Kampagnen zur 
Nachwuchsgewinnung, Begleitung 
und Perspektiventwicklung von an 
der Sozialwirtschaft interessierten 
Personen

■■ Personalentwicklung im Sozialraum

B. Organisationsentwicklung zur Verbes­
serung der Demografiefestigkeit sozial­
wirtschaftlicher Organisationen:

■■ gesundheitsfördernde Arbeitsbedin­
gungen

■■ Vereinbarkeit von Familie und Beruf
■■ Erhöhung des Anteils von Frauen in 

Führungspositionen

■■ Begleitung von Quer- sowie Wieder­
einsteigerinnen und Wiedereinsteigern

■■ Führung und Unternehmenskultur
■■ Entwicklung von lebensphasenorien­

tierten Arbeitszeitmodellen
■■ Diversity Management und Förderung 

der Inklusionsfähigkeit
■■ Förderung der Innovationsfähigkeit 

(auch im Hinblick auf regionale Ab­
stimmungsprozesse)

Das neue Programm für die Sozialwirt­
schaft hat sich einigen Neuerungen hin­
sichtlich der Förderbedingungen und der 
Fördertechnik verschrieben:

■■ Projektvorschläge müssen einen in­
tegrativen Ansatz zur Personal- und 
Organisationsentwicklung verfolgen.

■■ Antragsteller orientieren sich an den 
für die Branche üblichen Tarifen oder 
weisen eine tarifähnliche Regelung 
nach und halten sich an die verein­
barten Mindestlöhne.

■■ Mindestens fünf Prozent der Gesamt­
kosten des Projektes müssen in Form 
von Eigenmitteln (Barmittel) oder 
Drittmitteln erbracht werden.

■■ Die Projekte müssen Informationen 
zu den in der Verordnung zum Eu­
ropäischen Sozialfonds genannten 
Output-Indikatoren liefern.

■■ Darüber hinaus werden für das Pro­
gramm Ergebnisindikatoren festge­
legt, die die Projektträger bedienen 
müssen: z. B. die Erhöhung der Anzahl 
von älteren Beschäftigten (ab 54 Jah­
re) in den beteiligten Unternehmen.

https://doi.org/10.5771/1613-0707-2014-2-17 - Generiert durch IP 216.73.216.60, am 27.01.2026, 07:40:00. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771/1613-0707-2014-2-17


20 SOZIAL wirtschaft

TITEL 

2/2014

■■ Bei der Finanzierung von Projektvor­
haben wird an einen Interventionssatz 
ohne weiteren Nachweis der Größe 
des Unternehmens gedacht (50 % oder 
60 %).

■■ Eingeführt werden Pauschalen für in­
direkte und direkte Kosten (Bezugs­
größe sind die direkten Personalkos­
ten sowie reine Honorarkosten).

■■ Eingeführt werden Standardeinheits­
sätze für Teilnehmereinkommen oder 
Freistellungskosten.

■■ Die Laufzeit der Projekte soll zwei 
bis drei Jahre sein; nach 18 Monaten 
findet eine Überprüfung der angege­
benen Meilensteine und Ergebnisse 
statt, bevor eine Weiterförderung aus­
gesprochen wird.

Sowohl diese Richtlinie als auch die der 
Sozialpartner unterliegen dem Beihilfe­
recht. Die dafür vorgesehene »Allgemei­
ne Gruppenfreistellungsverordnung« 
wird von der Europäischen Kommission 
gerade überarbeitet und sieht eklatan­
te Verschlechterungen für die über den 
Europäischer Sozialfonds geförderten 

Beschäftigtenprojekte vor: Absenkung 
der Interventionssätze und Nicht-Aner­
kennung von Personalkosten der Ausbil­
dungsteilnehmer (Freistellungskosten) und 
der allgemeinen indirekten Kosten (Ver­
waltungskosten, Miete, Gemeinkosten).

Eine kontinuierliche Intervention bei 
der zuständigen Generaldirektion Wett­
bewerb durch die Bundesarbeitsgemein­

schaft der Freien Wohlfahrtspflege hat 
zwischenzeitlich immerhin schon dazu 
geführt, dass die Verschlechterungen 
zum Teil zurückgenommen wurden: nun 
können kleine und mittlere Unterneh­
men Freistellungskosten und indirekte 
Kosten wieder bei der Finanzierung von 
Projektvorhaben nutzen. Einrichtungen 

über 250 Mitarbeiter sind aber weiter 
draußen vor – und in der Freien Wohl­
fahrtspflege gibt es viele Einrichtungen, 
die über 250 Mitarbeiter beschäftigen. 
Diese sollen aber auch künftig weiterhin 
die Möglichkeit erhalten, sich an dem 
Programm beteiligen zu können, um den 
demografischen Wandel in der eigenen 
Einrichtung mitzugestalten.

Hierzu sind weitere Bemühungen von 
Seite der Freien Wohlfahrtspflege nö­
tig, damit das neue Partnerschaftspro­
gramm ein ebenso erfolgreiches wird wie 
sein Vorgängerprogramm. Der aktuelle 
Zeitplan sieht vor, dass bis Juni 2014 das 
Genehmigungsverfahren für die Partner­
schaftsvereinbarung und das Operationel­
le Programm des Bundes für den Europä­
ischen Sozialfonds durch die Europäische 
Kommission abgeschlossen sein könnte. 
Danach, ab September  2014, ist mit der 
Umsetzung der neuen Programme im Eu­
ropäischen Sozialfonds zu rechnen.� n

Aktuelle Hinweise über den Stand der Verhandlungen zum Europäischen Strukturfonds 
sind auf den folgenden Webseiten zu finden:

Europäisch: http://www.elisabeth-schroedter.de/themen/zukunft-der-kohaesionspolitik

National: http://www.esf.de/portal/generator/20280/foerderperiode__2014-2020.html

Informationen im Internet

»Ab Herbst 2014 ist mit der Umsetzung 
der neuen Programme zu rechnen«
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